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Amtsblatt
für den Landkreis Lüneburg

46. Jahrgang Ausgegeben in Lüneburg am 04.04.2020 Nr. 3b

A. Bekanntmachungen des Landkreises Lüneburg

Allgemeinverfügung des Landkreises Lüneburg
zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich 
angesichts der Corona-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung 
vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet 
des Landkreises Lüneburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

C. Bekanntmachungen kommunaler Unternehmen und Verbände

D. Bekanntmachungen anderer Dienststellen
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A. Bekanntmachungen des Landkreises Lüneburg

Allgemeinverfügung des Landkreises Lüneburg
zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der 
Corona-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises Lüneburg

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird folgende Allgemeinverfügung 
erlassen:
Die Auflagen zu Nr. 1 der Allgemeinverfügung des Landkreises Lüneburg vom 17.03.2020 werden  aufgrund der Verord-
nung des Landes Niedersachsen vom 03.04.2020 aufgehoben.

Lüneburg, 03.04.2020

Jens Böther
Landrat



- 115 -

 Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3b.2020 vom 04.04.2020



- 116 -

 Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3b.2020 vom 04.04.2020


